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(1) Das Begehren auf Mitteilung von Umweltinformationen kann schriftlich oder, soweit es der Natur der Sache nach

tunlich erscheint, mündlich gestellt werden. Dies kann in jeder technischen Form geschehen, die die

informationsp ichtige Stelle zu empfangen in der Lage ist. Wenn aus einem Begehren der Inhalt oder der Umfang der

gewünschten Mitteilung nicht ausreichend klar hervorgeht, dann ist der informationssuchenden Person binnen eines

Monats eine schriftliche Präzisierung des Begehrens innerhalb einer angemessenen Frist aufzutragen. Die

informationssuchende Person ist dabei zu unterstützen. Bei Entsprechung dieses Präzisierungsauftrags gilt das

Begehren als an dem Tag des Einlangens des präzisierten Ansuchens bei der informationsp ichtigen Stelle

eingebracht.

(2) Wenn die begehrten Umweltinformationen bei einer informationsp ichtigen Stelle nicht vorhanden sind oder nicht

für sie bereitgehalten werden, ist das Begehren möglichst rasch an jene bekannte informationsp ichtige Stelle

weiterzuleiten, bei der die Umweltinformationen vorhanden sind oder für die sie bereitgehalten werden. Die

informationssuchende Person ist davon zu verständigen. Sie kann auch an diese informationsp ichtige Stelle

verwiesen werden, wenn das sachlich geboten ist oder im Interesse der informationssuchenden Person liegt.

(3) Die informationsp ichtige Stelle hat Umweltinformationen in möglichst aktueller, exakter, vergleichbarer und

allgemein verständlicher Form mitzuteilen. Auf Antrag teilt die informationsp ichtige Stelle bei Umweltinformationen

gemäß § 8 Z 2 auch mit, wo – sofern verfügbar – Informationen über die zur Erhebung der Informationen angewandten

Messverfahren, einschließlich der Verfahren zur Analyse, Probenahme und Vorbehandlung der Proben, gefunden

werden können, oder sie weist auf ein angewandtes standardisiertes Verfahren hin.

(4) Die Mitteilung ist in der begehrten Form oder im begehrten Format zu erteilen. Die Mitteilung kann in einer anderen

Form oder in einem anderen Format erfolgen, wenn das zweckmäßig ist. Dabei hat die informationsp ichtige Stelle

entsprechend ihren technischen Möglichkeiten eine elektronische Datenübermittlung zu bevorzugen. Insbesondere

kann die informationssuchende Person auf ö entlich verfügbare Informationen verwiesen werden (§ 14), die in einer

anderen leicht zugänglichen Form oder in einem anderen leicht zugänglichen Format vorliegen. Die Gründe für die

Wahl eines anderen Formates oder einer anderen Form sind der informationssuchenden Person so bald wie möglich,

spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags bei der informationspflichtigen Stelle mitzuteilen.

(5) Der Zugang zu ö entlichen Verzeichnissen oder Listen und die Einsichtnahme in die beantragten

Umweltinformationen an Ort und Stelle sind unentgeltlich. Für die Bereitstellung von Umweltinformationen kann die

informationsp ichtige Stelle einen angemessenen Kostenersatz festlegen. Der Kostenersatz hat sich an den

durchschnittlichen Kosten zu orientieren, die durch die Bereitstellung im Einzelfall entstehen. Eine Vorauszahlung kann

verlangt werden. Die Kostenersatzregelung ist von der informationspflichtigen Stelle ortsüblich bekannt zu machen.

(6) Die begehrte Umweltinformation ist der informationssuchenden Person ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber

innerhalb eines Monats ab Einlangen des Begehrens mitzuteilen. Dabei sind Termine zu berücksichtigen, die von der

informationssuchenden Person angegeben worden sind. Wenn diese Frist aufgrund des Umfanges oder der

Komplexität der begehrten Information nicht eingehalten werden kann, kann sie auf bis zu zwei Monaten verlängert

werden. In diesem Fall ist die informationssuchende Person von der Verlängerung der Frist unter Angabe von Gründen

so bald wie möglich, spätestens jedoch vor Ablauf der einmonatigen Frist zu verständigen.

(7) (entfällt durch LGBl. Nr. 45/2017).
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